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 Checkliste: So wird die Abmahnung zur Grundlage einer späteren Kündigung

	DAS IST ZU TUN
	

	Mahnen Sie erst ab, wenn Sie sicher sind, dass Sie wegen der Pflichtverletzung nicht kündigen wollen, denn die Abmahnung „verbraucht“ den Kündigungsgrund.
	☐
	Prüfen Sie, ob eine Abmahnung berechtigt ist: Hat der Mitarbeiter nachweislich und schuldhaft seine vertraglichen Pflichten verletzt?
	☐
	Mahnen Sie jede Pflichtverletzung einzeln ab. Andernfalls ist die gesamte Abmahnung unwirksam, wenn Sie auch nur eine Pflichtverletzung nicht nachweisen können.
	☐
	Schildern Sie in der Abmahnung möglichst konkret, wann, wie und wo Ihr Mitarbeiter sich pflicht-widrig verhalten hat – mit Angabe von Zeugen und Beweisen.
	☐
	Benennen Sie die Vorschrift, gegen die der Mitarbeiter verstoßen hat, und sagen Sie, wie er sich künf-tig verhalten soll.
	☐
	Drohen Sie die Kündigung für den Fall einer erneuten gleichartigen Pflichtverletzung an.
	☐
	Mahnen Sie immer schriftlich ab und lassen Sie sich den Erhalt der Abmahnung durch die Unterschrift des Mitarbeiters bestätigen.
	☐
	Nach spätestens drei einschlägigen Abmahnungen sollten Sie kündigen, weil Ihre Abmahnungen sonst unglaubwürdig werden.
	☐
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